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Amt für Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Hochbau 
28.08.2018 
1317/2018 

Vorlage 
 
 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Ausschuss für Stadtentwicklung und 
Wirtschaftsförderung 

Vorberatung 06.09.2018 

Rat der Stadt Geilenkirchen Entscheidung 26.09.2018 
 
 
73. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Geilenkirchen, Geltungsbereich: Fläche im 
Bereich Hünshoven, nordöstlich des Flussviertels, südöstlich der Nikolaus-Becker-Straße bzw. L 
364 und westlich des Limitenwegs: Erweiterung des Golfplatzes Loherhof 
- Beratung und Abwägung über die während der Öffentlichkeitsbeteiligungen nach § 3 Abs. 1 

BauGB und nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 und 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen sowie über 
die im Rahmen der erneuten Offenlage und erneuten Trägerbeteiligung nach § 4a Abs. 3 
BauGB eingegangenen Reaktionen 

- Beschluss der 73. Änderung des Flächennutzungsplans 
 
Sachverhalt: 
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Der Rat der Stadt Geilenkirchen hat in seiner Sitzung am 04.07.2018 beschlossen (Vorlage 
1264/2018), den Plan zur 73. Änderung des Flächennutzungsplans gem. § 4a Abs. 3 BauGB 
erneut auszulegen und eine erneute Trägerbeteiligung durchzuführen.  
 
Dieser Verfahrensschritt wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. 
 
Die eingegangenen Stellungnahmen wurden im beigefügten Abwägungsvorschlag zusammen-
gefasst und mit einer Stellungnahme der Verwaltung sowie einem Beschlussvorschlag verse-
hen. Gleichzeitig wurden die in den vorherigen Verfahrensschritten (nach § 3 Abs. 1 und 2 
BauGB sowie nach § 4 Abs. 1 und 2 BauGB) eingegangenen Stellungnahmen nochmals mit 
aufgegriffen, sodass final über alle im Verfahren eingegangenen Anregungen und Bedenken 
abgewogen werden kann. 
 
Damit könnte nun die 73. Änderung des Flächennutzungsplans beschlossen werden. 
 
Eine Ausfertigung der Planunterlagen mit Abwägungsmaterial wird den Fraktionsvorsitzenden 
vorab in Papierform zugestellt. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Über die in den einzelnen Verfahrensschritten eingegangenen Stellungnahmen wird, wie in 
der Anlage zur Sitzungsvorlage vorgeschlagen, entsprechend abgewogen. 
 
Die 73. Änderung des Flächennutzungsplans wird beschlossen. 
 
 
Anlagen: 
 
A.   Planurkunde 
B.  Begründung 
C.   Begründung Anlage 1 
D.   Begründung Anlage 2 
E.  Begründung Anlage 3 
F.   Umweltbericht 
G.   Abwägung 
H.  Kreis Heinsberg 
I.   Kreis Heinsberg 1. Nachtrag 
J.  a  LB Straßenbau 
J.  b LB Straßenbau Anlage 
K.  a LVR-Liegenschaften 
K.  b  LVR Liegenschaften - Anlage 

 
 

(Amt für Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Hochbau, Herr Jansen, 02451 - 629 208) 
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